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Sondernutzungsplan Goldbach (Festlegung Gewässerraum) 
Abschnitt St.Gallerstrasse - Dammstrasse 
Auswertung Mitwirkungsverfahren  
 
 
Der Gemeinderat hat am 8. Dezember 2020 den Sondernutzungsplan Goldbach (Festlegung Gewässerraum), Abschnitt St.Gallerstrasse – Dammstrasse, zuhan-
den des Mitwirkungsverfahrens (Art. 34 Planungs- und Baugesetz [sGS 731.1; abgekürzt PBG]) genehmigt. Das Mitwirkungsverfahren dauerte vom 11. Januar bis 
25. Januar 2021 und wurde im FLADE-Blatt Nr. 1 / 2 vom 8. Januar 2021 sowie auf der Publikationsplattform des Kantons St.Gallen Nr. 00.036.336 am 11. Januar 
2021 veröffentlicht. 
 
Während der Vernehmlassungsfrist sind folgende Antworten respektive Stellungnahmen eingereicht worden: 
 

Nr. Vernehmlassungsteil-
nehmer/-in 

Adresse E-Mail Eingereicht 
am 

Mail Post Wünsche, Anregungen, Bemerkungen 
 

1 Nr. 1 
 
 

Nr. 1 Nr. 1 22.01.2021 X  diverse Fragen 

2 Nr. 2 
 
 

Nr. 2  25.01.2021  X konkrete Änderungsvorschläge 

 
Der Eingang wurde sämtlichen Vernehmlassungsteilnehmenden durch das Geschäftsfeld Bau und Infrastruktur bestätigt. 
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Die einzelnen Stellungnahmen liegen dieser Auswertung bei. Das Geschäftsfeld Bau und Infrastruktur hat die Vernehmlassungsantworten ausgewertet. 
 
Vernehmlassungsbericht / Allgemeine Wünsche, Anregungen und Bemerkungen 
 
 

Thema aus Vernehmlassungsbericht Bemerkungen des GFBI Anträge BIK / Erwägungen des Gemeinderates 

Nr. 1 

Hat der Sondernutzungsplan Gewässerraum 
auch Auswirkungen auf den Unterhalt des 
Perimeterunternehmens. Im TB ist nichts dazu 
vermerkt. Ein Grundstücksbesitzer könnte 
aufgrund des Plans der Ansicht sein, alle not-
wendigen Arbeiten im Gewässerraum müssten 
vom Perimeterunternehmen getätigt werden. 
Wie stellt sich die Gemeinde zu dieser Frage? 

 
Der Perimeterumgrenzungsplan (in Rechtskraft seit 
17.05.1988) als Anhang zu den Statuten des Perime-
terunternehmens Goldbach definiert, welche Grundei-
gentümer zum Perimeterunternehmen gehören. Ge-
mäss Art. 3 der Statuten sind sämtliche Grundeigen-
tümer im Perimeterbereich Mitglieder des Perimeterun-
ternehmens und somit unterhaltspflichtig. 
 
Der Sondernutzungsplan Goldbach hat jedoch keine 
direkten Auswirkungen auf die Unterhaltspflicht im 
Rahmen des Perimeters Goldbach. Die Finanzierung 
der Arbeiten im Rahmen des Wasserbauprojekts er-
folgt über den Bund, den Kanton und die Gemeinde. 
 
 
 
 

. 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Werden mit der Wiederinstandstellung der 
Umgebung Regenbecken im Bereich Auslauf 
Dorfbach erneut "projektierte, bewilligte Bauten 
Sanierung Entwässerungssystem Töbeli" er-
stellt oder ist der Auslauf Goldbach von der 
Nordseite her zugänglich so wie im Gewässer-
raumplan dargestellt? 

 

 

 

Die im Plan violett dargestellten Flächen (Legenden-
text: projektierte, bewilligte Bauten "Sanierung Ent-
wässerungssystem Töbeli"), stellen das aktuelle, in der 
Realisierung stehende Objekt mit dem Doppelstockka-
nal und dem Regenbecken dar. Die Situation betref-
fend Zugänglichkeit, welche heute (Ende Februar 
2021) vor Ort erkennbar ist, wird nicht geändert. Die 
geplanten Ruderalflächen werden mit einer einfachen 
Bepflanzung ergänzt. 
 

Kenntnisnahme. 
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Sind die neuen Parkplätze auf dem Regenbe-
cken bereits bewilligt? 

Die Parkplätze auf dem neuen Regenrückhaltebecken 
Töbeli fallen unter die Besitzstandswahrung, weil be-
reits früher im Bereich der heutigen Zufahrt zum Be-
cken und der unmittelbaren Umgebung Parkplätze 
vorhanden waren. Diesen Sachverhalt hat das AREG 
auf Nachfrage auch noch einmal bestätigt. Die Zufahrt 
zu den Parkplätzen auf dem Regenbecken wurde 
entsprechend als Gemeindestrasse 3. Klasse einge-
teilt. 

Kenntnisnahme. 
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Über den Abschnitt St.Gallerstrasse bis 
Schmiedegasse werden im TB keine Aussa-
gen gemacht. Auf die Festlegung des Gewäs-
serraums wird verzichtet. Eine Erwähnung im 
TB wäre wünschenswert. 

 

Der Entscheid, auf die Festlegung des Gewässerrau-
mes zwischen St.Gallertrasse und Schmiedgasse zu 
verzichten, wurde an einer Planungssitzung mit dem 
AREG vom 2. Februar 2018 (Protokoll 1500-045) ge-
troffen. Entsprechend wird im Rahmen eines konkreten 
Bauvorhabens mit den zuständigen kantonalen Behör-
den geklärt werden müssen, ob der generelle Gewäs-
serabstand von  5 Metern (gemäss Art. 90 Abs. 2 
PBG) erforderlich ist. 
 
Nach Rücksprache mit dem Ingenieurbüro Gruner 
Wepf AG schlägt das Geschäftsfeld Bau und Infra-
struktur folgende Ergänzung des Technischen Berichts 
(TB), nach dem Kapitel 3.3 "Einleitung / Vorgehen 
Festlegung" vor: 
 
3.4 Eindolungsstrecke "St. Gallerstrasse - Schmied-
gasse" 
3.4.1 Ist-Zustand 
Das Durchlassgewölbe weist eine Breite von rund 2.40 
Meter auf. Die Betonkonstruktion weist eine Stärke von 
bis zu 0.75 Meter auf resp. eine Gesamtbreite von 
rund 4.0 Meter. 
 
3.4.2 Verzicht Festlegung Gewässerraum 
Der Durchlassbereich zwischen der St.Gallerstrasse 
und der Schmiedgasse ist durch eine historische Häu-
serzeile überbaut. Auf die Festlegung des Gewässer-
raums wird verzichtet. Auf die Definition von Baulinien 
wird ebenfalls verzichtet. 
 

EXKURS Gewässerabstand 
Bei einer nicht festgelegten Baulinie gelangt der Ge-
wässerabstand gemäss Planungs- und Baugesetz des 
Kantons St.Gallen (sGS 731.1; abgekürzt PBG) zur 
Anwendung. 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bau- und Infrastrukturkommission beantragt dem Gemeinderat, den 
Technischen Bericht im Sinne der Erwägungen zu ergänzen.  
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Nr. 2 

Das Goldbachtobel bildet einen natürlichen 
Landschaftsraum mitten in Flawil. Bisher ist es 
kaum zugänglich und ungenutzt. Dieses Ge-
lände sollte zum Nutzen der Bevölkerung bes-
ser erschlossen und genutzt sowie ökologisch 
aufgewertet werden. Es bietet ein ungeheures 
Entwicklungspotential an zentraler Lage mit 
direktem Bezug zum Bahnhof. 

 

Das Tobel kann mit einem interessanten 
Fusswegnetz erschlossen werden. Die heutige 
Vegetation kann aufgewertet werden durch 
höher wachsende Bäume und standortgerech-
te Bepflanzung. 

 

Es könnte ein Erlebnispark eingerichtet wer-
den mit Baumwipfelpfad, Aussichtsplattform, 
Hängebrücke, Seilbähnchen über den Bäumen 
und ähnliche Einrichtungen. 

 

Weiter kann das Gebiet in die städtische Bau-
struktur eingebunden werden, indem entlang 
der Dammstrasse 2 höhere Häuser erstellt 
werden. Deren Erdgeschoss, als Terrasse 
ausgebildet, soll der Öffentlichkeit dienen mit 
Restaurant, Aussichtsterrasse und Einstieg 
zum Tobel. Die oberen Geschosse werden für 
Wohnungen genutzt (Eigentums-und/oder 
Mietwohnungen). Die attraktive Lage, direkt 
beim Bahnhof, bietet sich dafür an. 

 
Nach Art. 3 und Art. 16 des Bundesgesetzes über den 
Wald (SR 921.0; abgekürzt WaG) darf die Waldfläche 
nicht vermindert werden und sind Nutzungen, welche 
die Bewirtschaftung des Waldes gefährden oder beein-
trächtigen, unzulässig. Über Ausnahmen entscheidet 
das Bundesamt für Umwelt (Art. 6 WaG). 
 
Mit dem vorliegenden Sondernutzungsplan soll der 
Gewässerraum des Goldbaches festgelegt werden. 
Der Gewässerraum dient den natürlichen Funktionen 
des Gewässers, dem Hochwasserschutz und der Ge-
wässernutzung. Das Bundesrecht regelt im Gewässer-
schutzgesetz und in der Gewässerschutzverordnung 
den Zweck und die Anforderungen an den Gewässer-
raum detailliert. Es enthält restriktive Bau- und Nut-
zungsvorschriften, die direkt und grundeigentümerver-
bindlich anzuwenden sind. Grundsätzlich sind nur 
standortgebundene, im öffentlichen Interesse liegende 
Bauten und Anlagen zulässig. 
 
Die Vorschläge von Nr. 2 sind zwar äusserst innovativ, 
benötigen jedoch umfangreiche Projektierungen und 
Abklärungen, welche im Rahmen des vorliegenden 
Sondernutzungsplanes nicht geleistet werden können. 
Ob und in welchem Umfang die Vorschläge umgesetzt 
werden könnten, fällt in die Zuständigkeit des Gemein-
derates. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht zu-
gängliche Gebiete einen erheblichen Nutzen für die 
Biodiversität bringen und als Rückzugsort für Tiere 
dienen können. Innerhalb des dicht bebauten Sied-
lungsraums sind solche Biotope von grosser Bedeu-
tung. Die vorgeschlagene intensive Nutzung stellt 
diesen Wert in Frage. 

 

Kenntnisnahme. 

 
Flawil, 15. März 2021 
 
Gemeinde Flawil 
Bau und Infrastruktur 
 
René Bruderer 
Geschäftsleiter 


